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Am 28. Februar 2016 hat die Basler Stimmbevölkerung mit grossem Mehr nämlich 67% die 
Neue Bodeninitiative angenommen. Diese besagt unter anderem, dass der Kanton sein Land 
zwar verkaufen kann, aber „im Grundsatz verkauft er es nicht“. 

§ 50A ERWERB UND VERÄUSSERUNG VON IMMOBILIEN IM FINANZVERMÖGEN 
1 Der Regierungsrat betreibt eine aktive Bodenpolitik, fördert den Erwerb von Immobilien und 
gibt sie bei Bedarf bevorzugt im Baurecht ab. 

§ 50B VERÄUSSERUNGSEINSCHRÄNKUNGEN 
1 Immobilien, die im Kanton Basel-Stadt liegen, werden grundsätzlich nicht veräussert, 
können Dritten jedoch insbesondere im Baurecht zur Nutzung überlassen werden. 

Verkäufe von Liegenschaften sind nach wie vor zulässig; diesbezüglich verweist der Kanton 
in seiner Medieninfo vom 22.3.16: „Kanton tauscht Liegenschaften mit der Christoph Merian-
Stiftung. Der Regierungsrat genehmigt ein Tauschgeschäft zwischen Immobilien Basel-Stadt 
und der Christoph Merian-Stiftung (CMS). Immobilien Basel-Stadt überträgt der CMS die 
Liegenschaft an der St. Alban-Vorstadt 12 und übernimmt im Gegenzug andere 
Liegenschaften von der CMS. Am 28. Februar 2016 hat das Basler Stimmvolk die Neue 
Bodeninitiative angenommen. Das Tauschgeschäft mit der CMS erfüllt die Vorgaben der 
Bodeninitiative. Land der Einwohnergemeinde wird innerhalb der ‚übrigen Bauzonen‘ 
verkauft und gleichzeitig wird innerhalb der ‚übrigen Bauzonen‘ Land erworben. Durch das 
Tauschgeschäft erhöht sich die Landfläche im Finanzvermögen netto um rund 6'600 m2. Der 
Regierungsrat ist erfreut über dieses für beide Parteien äusserst positive Tauschgeschäft. 

Zurzeit, wenige Wochen nach dem ob genannten Volksentscheid, steht ein Grundstück des 
Kantons von 846 m2 an der Hauptstrasse in Bettingen zu verkaufen. 

Vor diesem Hintergrund möchte die lnterpellantin der Basler Regierung folgende Fragen 
stellen: 

1. Wieso wird der Grundsatz gebrochen? Die Parzelle ist ohne Zweifel als typischer Fall 
für eine BR-Parzelle zu bezeichnen. 

2. Dieses Bauland gehört der Einwohnergemeinde Basel, vertreten durch Immobilien 
Basel. Wieso wird das Land über GRIBI Vermarktung AG verkauft und nicht direkt über 
Immobilien Basel? 
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